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Inhalt: 

Mitgliedschaft des Landkreises Uckermark im Hilfswerk Kurierverlag e.V. 
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Deckungsvorschlag: 

      

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt: 
 

1. die Mitgliedschaft des Landkreises Uckermark im Hilfswerk Kurierverlag e.V. 
 
2. als Vertreter des Landkreises Uckermark Herrn Dietmar Schulze zu entsenden. 
 

zuständiges Amt:      
Dezernat II         Lothar Thiele  Dietmar Schulze 
  Amts-/Referatsleiter  Dezernent  Landrat 
 
abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.: Name Unterschrift 

Amt 50 Frau Nitschmann       

II/J Frau Rothaug-Steffen       
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Begründung: 
 
Der Verein Hilfswerk Kurierverlag e.V. sammelt seit über 17 Jahren Spenden für in 
Not geratene Bürger und ist unter dem Namen „Leserhilfswerk“ bekannt. 
 
In der Vergangenheit wurde die Mitgliedschaft durch die Landräte ausgeübt, ohne 
dass dazu ein entsprechender Beschluss des Kreistages vorlag. Es ist beabsichtigt, 
weiterhin Mitglied im Hilfswerk Kurierverlag e.V. zu bleiben. Dazu sind die kommunal-
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.  
 
Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei und bietet die Möglichkeit, Einfluss bei den Ent-
scheidungen über die Gewährung von Zuwendungen an bedürftige Menschen zu 
nehmen. Durch die Fachämter (insbesondere Sozialamt, Amt zur Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, Jugendamt) werden dem Verein hierzu regelmäßig Vorschläge un-
terbreitet.  
 
Gem. § 28 Abs. 2 Nr. 6 KVerf wird der Landrat, Herr Dietmar Schulze, als Vertreter 
des Landkreises Uckermark bestellt.   


